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Prag, den 28.5/42

Edith Wiese

Sehr geehrter Herr Oberregierungsrat!

Heuv habe ich dine grosse Bitte an Sie: ich fühle mich

so einsam und unglücklich, dass ich meine beste Freundin,

die aus einem luftgefährdeten Gebiet kommt, mit ihren beiden

kleinen Kindern für Anfang Juni zu mir eingeladen habe.

Würden Sie nun wohl die grosse Liebenswirdigkeit haben,

mir für sie und die Kinder den Durchlassschein zu verschaffer

Wenn es überhaupt geht, wäre ich Ihnen für die b a l d i g /

s t e Beschaffung besonders dankbar.

Sr Iiflerstdi meitan 30 s.ue Eugrihub

AnHom
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um einige Wochen handelt.

Mit verbihalichstem Dank und Gruss!
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Ourchlaßschein Nr. 5. 703/R

t.6

Der- Nix Dr... M. Kiente

(Borway, Femiicnaame, Beruf)

ETEOT

aua

(Händiger Wohnort, Gtrafe Zaasanme)

ist berechtigt, unter Vorlage de safes  Raserfakes

mnberatomeifes  der Sennkarte  des gmtlicher Gicyrbild-

6

smeifes) ) )

Nr.

ausgeftellt von

in cer 8eit oom 20..6.19 42is zum 15.8.19.41

mat ) une zurüch — wi derholt 1) - die Grenze des Pro=

tektorats Böhmen und Mahien ant der amtlich zugelasfenen

übergangstetsen zu über■chreiten.

10

Preg, den 11.6. 1941

grReic sototehtor

(Stembel)

in Böhufnd Nähren

I.A.

(Unterschrift)

Waagem

1)

Nichtzutresfendes

(z

Ein amtlicher Lichtüoausweis genügt — gemäß befonderer Anordnung — nur

bei Beamten und Angestellten im Dienste des Reichs und der Länder uswo.

3 Bei Angehörigen des Protektorats Böhmen und Mähren ist anstatt eines Passes

auch die sog. „Burgerleaitimation“ zugelassen.



M.Kiante

Berlln W 50, den 24.karz 1942

Neue Angbacherstr. 15

Herrn Oberreglierungerat G 1 e B,

10.

Der Relchsprotektor in Böhmen und Mahren,

Prag IV

Czernin-Palals

Sehr geehrter Herr Oberreglerungsrat,

Es let mir gelungen, mich aue der hleslgen volkspoliti=

schen Arbelt ganz frelzumachen, sodaß lch nun mit ganzer Kraft

im Rahmen der Sudetendeutschen Angtalt für Landeg- und Volkg=

forschung in Relchenberg die wirtschaftswlssenschaftliche Ar=

belt im böhwlschen Raume fortsetzen und mlch habilitleren kann.

Ich wäre dankbar, wenn lch für dlese Arbelt, die mlch wohl

häufig Zwigchen Relchenberg und Prag hin und her führen wird,g

den Durchlabscheln erhalten könnte, mein alter Schein let seit

langem abgelaufen.

Hell Hitler!

M. Ilawde

m.3.3.4 abefe. B
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Durchlaßschein Nr.

15.045/R

für das

Dieser Durchlaßschein ist beim lezten Grenzübertritt abzugeben.

(Ungabe des oder der Gebiete in roter Schrift)

Artur

Stamm

(Vorname, Familienname, Beruf)

Leipzig

aus

(ständiger Wohnort, Straße, Hausnummer)

ist berechtigt, unter Vorlage dex Xassexcx PaßerfagesxxKinder-

anstoeifesexderxGennkartex des amtlichen Lichtbildausweises )

137/34

1L6

Landrat Merseburg in der Zeit

ausgestellt von

24.10. 194 1bis zum

23.4.

194

vom

matxandück - wiederholt)

dem

über de amtlich zugelassenen Abergangsstellen nach

(Angabe des oder der Gebiete in roter Schrift)

zu reisen.

Prag, den 24.Okt. 1941.

Dienst-

sempel

0

(Diefiststelle)

Unterschrifst

1) Nichtzutreffendes streichen.

A 88 (1. 41) Reichsdruckerei, Berlin

Din 476 A 6



Durchlaßschein Nr. 11.658/R

für das

rtritt abzugeben.

(Angabe des oder der Gebiete in roter Schrist)

Dora

Stamm

(Vorname, Familienname, Beruf)

Leipzig

aus



Durchlaßschein Nr. 32

14

für

ertritt abzugeben.

(Ungabe des oder der Gek

bvadhin Bot

Bonan 

Vorname

aus

(ständiger Wohnort,

 Dieser Durchlaßschein ist

über die amtlich zugelassenen Abergangsstellen nach

(Angabe des oder der Gebiete in roter Schrift)

amiags2

zu reisen

steif

Der Landrat

Dienst=

es Kreises Niederberr

Candral

wju

Dienplelley

(Unterschri)

Bn

1) Nichtzutoffendes streichen.

Din 476 A 6

A 88 (1. 41) Reichsdruckerei, Berlin



Ber'

18. März 1942.

Dr.jur. HANNS BLASCHEK

Präsidialchef der Landesbehördein Prag

XVi. Matthias-Braun-Strafie 1f

Ruf 414-42

KRZ.1942

816

Herrn

Oberregieru

ea uhu Babten

e

S

beim Reichs

pu

Mähren

LUZO

Prag

IV

Czernin-Pal

es !

Anbei ein Reisepass meiner Schwiegermutter

mit der Bitte um Ausstellung eines Durchlasscheines.

Da meine Schwiegermutter schon in den nächsten Tagen

nach Prag kommen will, wäre ich Ihnen dankbar, wenn

Sie meinem Fahrer womöglich heute noch eine Stunde an-

geben könnten, zu der er den Durchlasschein abholen

kann.

Heil H

Ihr

IllaBf namt

mm 1.3.42 n Whpes

tar Opribnd Milaebe
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Lonis H. Reles

dontane Karna

Prashinlerse
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Durchlaßschein für

Fräulein Anna Maly geb. 30.5.1916

1.9

in Lezdiek/ Saaz

Reisepaß Nr. 182/41

ausgestellt vom Landrat Kreis Saaz

vom Altreich nach dem Protektorat



Dr.Jurgen Soenke

9.2.42

PRAG

Kleine Sternberggasse 1

Ruf 60141

K1. 36 52

Lieber Herr Gies,

kaum ist mein Mann weg, muß ich Sie schon in Anspruch nehmen.

Ich schicke Ihnen die bewußten Unterlagen für die beiden Durch-

laßscheine und bitte in dem einen Fall um Neuausstellung,in

dem anderen um Verlängerung. Darf ich Sie bitten, die Papiere

dann in die Parteiamtliche Prüfungskommission zu geben, da von

dort Gelegenheit ist, sie mir schneller als mit der Post zu-

zustellen.

an

Heute rief mich ein rettender Engel von der Kohlenstelle und

versprach mir einige Sack Kohle. Ich nehme an, daß Sie der Deus

ex machina waren und danke Ihnen sehr herzlich für Khre Für-

sorge.

Mein Mann hat sich über Ihren Besuch noch sehr gefreut.

Heil Hitler!

wende

She
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Abschrift.

Reichssicherheitshauptamt

Berlin, den lo. Januar 1942

II B 1 Nr. 3633/41.- 485 =

S c h n e l l b r i e f

An

a) die Staatspolizei(leit)stellen,

b) die Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

in Krakau, Oslo, Den Haag,Straßburg, Metz, Riga und Kiew,

c) den Pührer des Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei

27

und des SD in Luxenburg,

chrichtlich

den Höheren W- wnd Polizeiführern,

.c.

den Inspekteuren der Sicherheitspolizei und des SD,

59/+.43

den Befehlohaber der Sicherheitapolizei und des SD in Prag,

den Komnandeuren der Sicherheitspolizei und des SD,

den Grenzinspekteuren I, II und. III.

Betrifft: Angabe der Zielländer und Durchgangsländer boi

Erteilung yon Sightvernerken.

Abschrift wird zur Kenntnis übersandt.

I: Lei dieser Gelogenheit weise' ich die Staatspolizei(leit)-

stellen und die etwa sonot in Betracht kommenden Dienst-

stellen der Sicherheitspolizei und des SD besonders darauf

hin, daß die von ihnen vorzunehmende Prüfung dor durch die

Sichtvermerksbehördon vorgclegten Sichtvernerksanträge bei

privaton Reisen neben der Prüfung der Person des Reisenden

und des Reisezweckr auch die Prüfung dor Notwendigkeit der

Reige unfaßt. Die Prüfung der Notwendigkeit entfällt jedoch

bei Reisen,die auf trund einer Befürwortung der Industrie-

und Handelokammer durchgeführt werden, und bei selchen Rei-

sen, dic ausländische, in Deutschland eingesetzte Arbeiter

mit Zustimmung des zuständigen Arbeitsante (Urlaubeschein,

Rückkehrschein) in ihr Herkunftsland unternehmen. Soweit

hicrnach eine Prüfung der Notwendigkeit der Reise zu or-

folgen hat, ist allgenein der schärfste Maßstab anzulogen,

da

HS1D-/92

$f{1xx$



24a

- 2 -

da eine völlige Drosselung des nichtnotwendigon Auslandst

reiseverkehrs in Gesamtinteresse mit allen Mitteln ange-

strebt werden nuß.

. In Fällen, in denen hiernach die genannten Dienst-

stellen der Sicherheitspolizei nicht bereits von sich aus

den Sichtvermerksantrag ablehnon, leiten sie die Sicht-

vermerksanträgd, soweit es sich um Reisen nit dem "Zielland"

Spanien, Portugal, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Türkei

oder Schweden handelt, mit ihrer Stellungnahne ungchend

an das Reichssiçherheitshauptant, Reforat IV C 1 (ZS)

" Zentrale Sichtverncrksstelle" in Berlin weiter. Die"Zen-

trale Sichtverrcrksstelle gibt die Anträge mit ihrer Ent-

scheidung unmittelbar an die zuatändige Kreispolizeibe-

hërde zurück und verständigt gleichzeitig die zuständige

Dienststelle der Sicherheitspolizei über die getroffono

Entscheidung.

II. Die Befehlshaber der Sicherheitspolizoi und des SD in Oslo

und in Den Haag werden ersucht, die in ihrem Geschäftsbe-

reich mit der Erteilung von Sichtvermerken beauftragten

Dienststellen dahin anzuweisen, daß von ihnen dic für die

Kreispolizeibchörden getroffene Regelung cntoprechend enazu-

wenden ist, soweit es sich un die Erteilung von Durchreise

sichtvermerken an deutsche Reichsangehörige_ handelt.

III. Die an den Sichtvermerksgrenzen des Reichs mit der Paßnach

schau und Grenzüberwachung betrauten Dienststellen sind un

verzüglich in geeigneter Weise über die Neuregelung zu

unterrichton. Dabei aind sie darauf aufnerksan zu nachen,

daß die Neuregelung ab l. Februar l942 für im Inland er-

teilte doutsche Sichtvermerke ausnalmslos, für im Aueland

erteilte deutsche Sichtvermerke nur insoweit gilt, als es

-sich um Durchreisesichtvernerke für deutsche Reichsange-



Der Ruichsführer-l

und Chef der Deutschen Polizei

Berlin, den lo. Januar l942

in Reichsministerium des Innern

S II B 1 Nr. 3633/41 - 485 =

S c h n e l l b r i e f.

An

a) das Auswärtige Arit - Rechtsabteilung -

28

zu Händen von Herrn Vortragenden Logationsrat Rödiger

- oder Vertreter :-

b) das Auswärtige Amt - Abteilung Deutschland -

zu Händen von Herrn Legationsrat Garben -

- oder Vertreter -

(

Betrifft: Angabe der Zielländer und Durchgangsländer

bei Erteilung von Sichtvermerken.

---

Abschrift wird unter Bezugnahme auf die Unterredungen

des Unterzeichnoten mit dem Vortragenden Legationsrat Rödiger

am 7. und 9. Januar l94l zur Kenntnis und mit dor Bitte über-

candt,

a) bezüglich der vom huswärtigen Ant zu erteilenden Sicht-

vermerke für amtliche wnd parteiamtliche Reisen ins Auo-

land dic gleiche Regelung,

deutsche

b) für die von.den Deutschon Vertretungen im Ausland anvReióhs-

dc

entsprechende Regelung

zu treffen,

Auf Anregung des Reichswirtschaftsministeriumg bitte ich

ferner, in den Erlaß an die Deutsohon Vertretungen in hus-

land folgendes vorzusehen:

Die bei der Erteilung der Sichtvermerke genachten Ein-

tragungen über Zielländer und Durohgangsländer sellen grund-

sätzlich nicht geändert werden. Bei Auslandsreisen in ge-

samt wirtschaftliehen Interesse dürfen jedoch enteprechende

Zusatzvermerke von den Deutschen Vertretungen im Ausland

angebracht werden, wenn oich für den Sichtvernerksinhaber

beim Aufenthalt in Ginem der vorgeschriebenen Zielländor

oder



28a

oder Durchgangsländer nachträglich unvorhergesehene zwingen-

de-gesamtwirtschaftliche Gründe fir eine unmittelbare Weiter-

reise in uroprünglich nicht angegebene Länder ergeben und

der Ausschluß der Möglichkeit dieser Weiterreise arhebliche.

wirtachaftliche Belange des Reichn gefährden würde. In der-

artigen begonderen Ausnahmefällen würden die Deutschen Ver-

tretungen in Ausland dem huswärtigen Amt unter Angabe der

für ihre Entscheidung naßgebenden Gesichtspunkte zur Untor-

richtung des Reichswirtschaftsministeriums zu berichten haben.

Hierbei gebe ich der dortigen Erwägung anhcim, ob sich

eine entspreohende Ermächtigung der Deutschen Vertretungen

bezüglich der Sichtvermerke enpfiehlt, die das huswärtige

Ant für amtliche oder parteiamtliche Reisen erteilt hat.

Für eine Mitteilung (in 5 facher Ausfertigung) über

das hiernach Veranlaßte wäre ich in übrigen dankbar.

In iuftrage:

gez. Krause

Deglaubigts

Xinm

Manzleiangestelito

des

rium

Th

37691



n) die Regi

Nachrichtlich

den Bayer

dem Sächs

den Preuß

den Stadt

den Reich



L9a.

2

den Regierungspräsidenten in Hohensalza und Litzmannstadt,

den/Chefs der Zivilverwaltung

in Elsaß in Straßburg,

in der Untersteiernark in Graz,

in Südkärnten in Veldes,

den Reichsverteidigungskormissaren.

Betrifft: Angabe der Zielländer wnd Durohgangsländer bei

Erteilung von Sichtvermerken.

Aus bestimmten Gründen iot eine besondere Steuerung des

die Sichtvermerksgrenzen des Reicho überschreitenden Ver-

kehrs geboten.

Ich ordne doshalb mit Wirkung von 1. Februar 1942

folgendes an:

I. Bei Erteilung eines Sichtvermerks an Inlünder und Aus-

länder sind künftig die Ziellünder und die etwa in Be-

tracht konnenden Durchgangsländer anzugeben. Dies gilt

ausnahmslos bei allen Pichtvermerkon zur eirnaligon Aus-

reise und zur einmaligen Aus- wnd Viedereinreise. Bei

Sichtvermerken zur mehrnaligen Aus- und Wiedereinreise

(Dauersichtvermerke) ist grundsützlich entspreehend zu

verfahren; stellt sich für den Inhaber cines Dauersicht-

vernerks während dossen Geltungsdauer die Notwendigkeit

zwm Besuch anderer als der zunichet aufgeführten Länder

heraus, so kann er die nachträgliche Eintragung der be-

treffenden Länder beantragen.

II.

Der Nachweis der Notwendigkeit der Reise muß auch

die Notwendigkeit zum Besuch gerado der betreffendon

Zielländer von Sichtvermerksbewerber umfassen. Dies gilt

37690

insbegondere bei wirtschaftlichen Reisen; andere Ziellünder,

als in den erforderlichon Befürwortungen der zuständigen

·Industrie- und Handelskammer angeführt aind dürfen in

keinem Palle bei der Sichtvermerkserteilung angegeben

werden.

e

Als Dürchgangoländer sind nur solche anzugeben,die

bei der Reige nach den einzutragonden Zielländern und

zurück berührt werden müssen.

Will



-
3
-
Will der Sichtvernerksbewerber sich in einem Land,das
in Einzelfalle als Durchgangsland in Prage komit, auf-
halten, also nicht ununterbrochen durchfahren und weist
er die Notwendigkeit hierfür nach, so ist auch dieses al
"Ziellland" wnd nicht als "Durchgangsland" zu bezeichnen
III. Bezüglich der hngabe dor Zielländer und der Durchgangs-
länder bei Erteilung eines Pichtvermerks gilt folgondes:
l. Beispiele:
08
" - Zielland: Italion-";
"-Ziellend:
Italien-,
- Durchigangsland: Sehweiz-";
"- Zielland: Bulgarien-,
- Durchgangsländer: Ungarn, Runänien-";
" --Zielländer: Bulgarien, Griechenland -,
- Durchgangsländer: Slowakci, Ungarn,Runänien-".
2.
. Die Bèzeichnung der Zielländer und der Durchgangs-
selbst
ländervalso z. B.: Spanien, Portugal) und nur diose
ist nit roter Tinte oder durch Aufdruck in roter_ Far-
be einzusetzen. Dabei ist unzerstörbare Tinte oder un-
zerstörbare Stempelfarbe zu verwendon.
3. Un eigennächtige Erweiterungen der Zusätze von dritter
Seite zu verhindern, sind, wie in den boispielen(vgl.
oben l) angegeben, unmittelbar vor wid hinter den Zu-
sätzen Querstriche zu machen.
4. Die Zusätze sind grundsätzlich in den freien Zeilen in
der Mitte des Sichtvermerksnueters anzubringen(erstor
Fall).
Soweit dies räwalich nicht nöglich ist (z.B. weil
bestinmte Grenzübergangsstellen vorgeschrieben werden),
ist unnittelbar über oder unter oder sonet in wmittel-
barer Nähe dos Sichtvernerks cin Zusatzvermerk in fol-
gender Forn (Beispiel) anzubriugen (zweiter Fall):
" Zusatzvermerk zur "ichtvernerk Nr.........
- Zielländer: Rumänien, Bulgarien -,
- Durchgangsländer: Slowakei, Ungarn-".
Der Zusatzverrierk iot (entsprechend § 17 Abs. 2 der
Paßbekanntmachung von 7. Juni 1932 - RGBl. I 3. 257 -)
mit


